
Auszug aus der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) 
Strahlenschutzverordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 2036) 

 
§ 46 StrlSchV 

 

Bereithalten des Strahlenschutzgesetzes und der Strahlenschutzverordnung 
 
Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass das Strahlenschutzgesetz und 
diese Verordnung in Betrieben oder selbständigen Zweigbetrieben, bei 
Nichtgewerbetreibenden an dem Ort der Tätigkeit, zur Einsicht ständig verfügbar gehalten 
wird, wenn regelmäßig mindestens eine Person beschäftigt oder unter der Aufsicht eines 
anderen tätig ist. 


